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Das Europäische Parlament beschloss am 24. Juni 2015, den Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss gemäß Artikel 304 AEUV um Stellungnahme zu folgender Vorlage zu ersuchen: 

 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit 

Durchführungsbestimmungen zu den Regelungen der 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen oder der zu Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 

führenden Abkommen für Waren mit Ursprung in bestimmten Staaten, die zur Gruppe 

der Staaten Afrikas, des karibischen Raums und des Pazifischen Ozeans (AKP) 

gehören (Neufassung) 

COM(2015) 282 final – 2015/0128 (COD). 

 

Da der Ausschuss dem Vorschlag vorbehaltlos zustimmt und keine Bemerkungen zu dieser Thematik 

vorzubringen hat, beschloss er auf seiner 511. Plenartagung vom 6, 7. und 8. Oktober 2015 (Sitzung 

vom 8. Oktober) mit 70 Stimmen bei 6 Enthaltungen, eine befürwortende Stellungnahme zu diesem 

Vorschlag abzugeben. 
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